Zeitschrift: Schweizerische Lehrerinnenzeitung
Herausgeber: Schweizerischer Lehrerinnenverein

Band: 32 (1927-1928)

Heft: 2

Artikel: Ferienkurs der Internationalen Frauenliga fir Frieden und Freiheit
Autor: [s.n]

DOl: https://doi.org/10.5169/seals-312122

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 17.10.2025

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://doi.org/10.5169/seals-312122
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

e

Ferienkurs der Internationalen Frauenliga fiir Frieden
und Freiheit.

Der von der Internationalen Frauenliga fiir Frieden und Freiheit veran-
staltete Ferienkurs in Gland am Genfersee war dem Studium der Beziehungen
zwischen weissen und farbigen Rassen gewidmet. Er vereinigte zahlreiche, aus
verschiedenen Lindern und Kolonien kommende europiische, amerikanische,
asiatische und afrikanische Personlichkeiten. Nachdem die Mitglieder des Kur-
ses ihre Ausfiihrungen gehort und sich dariiber eingehend ausgesprochen haben,
sind sie der Meinung, dass das Kolonialsystem, hervorgegangen aus Gewalt und
wirtschaftlichem Imperialismus, ihrem Friedens- und Freiheitsideal zuwiderlduft.
Sie wollen fiir seine Abschaffung und die Ausdehnung des Selbstbestimmungs-
rechtes zugunsten der farbigen Rassen tatkriftig eintreten.

Aber sie wissen, dass eine prinzipielle Verurteilung nicht geniigen kann, um
eine mit den politischen und hauptséchlich mit den wirtschaftlichen Bedingungen
der heutigen Welt eng verwobene Tatsache zum Verschwinden zu bringen.

Deshalb verlangen sie hinsichtlich der gegenwdrtiq unter Mandat stehenden
Lénder : Dass dieses System ausschliesslich in den Lindern angewendet wer-
den soll, in denen die Umstéinde es provisorisch und mit absoluter Notwendig-
keit erfordern; dass es dann ehrlich und in dem vom Voélkerbund ausgespro-
chenen Geiste geschehe; dass es nicht der unredliche Vorwand einer national-
egoistischen Kolonisation sei, sondern dass es einen echt internationalen Cha-
rakter gewinne, und vor allem der Intervention der Eingeborenen mehr Recht
zugestehe; dass diese sofort das Petitionsrecht bei der Mandatkommission er-
halten; dass die Kolonisation, da wo sie provisorisch bestehen bleibt, immer
mehr einer internationalen Verwaltun«r nahekomme, entsprechend einem ehr-
lich angewandten Mandatsystem.

Hinsichtlich der wirklich primitiven Violkerschaften, die die Staatsidee noch
nicht kennen, wie die Volker Zentralafrikas und gewisser polynesischer Inseln :
Dass diese Volker im Besitz des Bodens und dessen natiirlicher Schitze bleiben
oder sie zuriickerlangen, ebenso wie das Recht zu freier Arbeit unter Aus-
schluss jeglicher Zwangsarbeit, das Recht der Handelsfreiheit und eine ihren
Bediirfnissen angepasste Verwaltung und Rechtsprechung; dass die hygieni-
schen Zustinde gebessert, dass der Unterricht — die Hauptbedingung fiir Wohl-
ergehen und geistigen Fortschritt — in weitgehendem Masse entwickelt werde,
unter Voraussetzung der Achtung und Wiirdigung der vorhandenen einheimi-
schen Kultur.

Hinsichtlich der Volker, die — wie in gewissen Regionen Afrikas — gegen-
wdrtig die Vorherrschaft einer andern Rasse ohne Widerspruch anzunehmen
scheinen : Dass ihnen die oben genannten Vorteile erhalten bleiben oder zugebil-
ligt werden, und dass so schnell wie moglich eine vollstindige Gleichheit der
Rechte zwischen Eingeborenen und Weissen hergestellt werde.

Hinsichtlich der Volker — besonders in Asien — welche offenkundiq ihre
Unabhingigkeit anstreben : Dass die Kolonialmichte auf eine moralisch nicht
zu rechtfertigende und sozial gefihrliche Herrschaft verzichten, beeinflusst —
unter anderem — durch eine immer besser und besser iiber die Fehler, die Ver-
brechen und die Gefahren der Kolonisation aufgeklirte offentliche nationale
und internationale Meinung; dass jedoch dieser Wille zur sozialen Befreiung
nicht die Geringschitzung der sogleich realisierbaren Reformen nach sich ziehe
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— Pressefreiheit, Versammlungs- und Vereinsrecht, Syndikatsfreiheit, allgemeine
Ausbreitung des Unterrichtes usw. — Reformen, welche diese Vilker zum
Selbstbestimmungsrecht vorbereiten.

Um diese Unabhingigkeit zu erlangen, rechnen sie ganz besonders auf die
Einigung aller Unterdriickten und Ausgebeuteten der ganzen Welt, ohne Unter-
schied der Rasse. Sie sind iiberzeugt, dass die Anwendung dieser Prinzipien die
Kriegsursachen in der ganzen Welt vermindern, dass sie mehr Gerechtigkeit und
mehr Gliick einfithren und dazu beitragen wiirden, die briiderlichen Zusammen-
arbeit der verschiedenen Menschenrassen zu verwirklichen, welche alle ihre
Verdienste und ihren Wert besitzen, und von denen keine anderen gegeniiber
auf immer und unwiderruflich unterlegen ist.

IV. Internationaler Kongress fiir hauswirtschaftlichen
Unterricht

Rom, 14.; 15. und 16. November 1927.

Bei seiner letzten Zusammenkunft in Briissel hat das Internationale Ko-
mitec fiir hauswirtschaftlichen Unterricht einstimmig die Stadt Rom als nidch-
sten Versammlungsort bestimmt.

Wenn man bedenkt, dass 60 % der Einkiinfte der Welt fiir die Ernihrung,
die Bekleidung und die Wohnung in Anspruch genommen werden, so wird einem
aus dieser Tatsache allein schon klar, wie wichtig ein solcher Kongress vom
volkswirtschaftlichen Standpunkt aus ist. Fiir das Organisationskomitee zeich-
nen : Der Prisident : A. Turati, die Generalsekretirin : M. Diez, Gasca.

Auskunft erteilt das Generalsekretariat Opera Nazionale Dopolavoro, Roma,
Via in Lucina 17. Anmeldungen sind ebenfalls an diese Adresse zu richten.

In Verbindung mit dem Kongress findet eine Ausstellung von Bildern,
Photographien, Arbeiten und Werkzeugen statt, die mit dem hauswirtschaft-
lichen Unterricht in Beziehung stehen.

Das Programm enthilt folgende Punkte :

1. Der hauswirtschaftliche Unterricht, die hdusliche Erziehung und die ver-
schiedenen Gebiete der offentlichen Gesundheitspflege als Grundlage der
Allgemeinbildung der Midchen.

2. Die Terminologie des hauswirtschaftlichen Unterrichts.

3. Die Entwicklung des hauswirtschaftlichen Unterrichts seit dem Pariser
Kongress.

4. Erleichterung des Besuches des hauswirtschaftlichen Unterrichts fiir die
Midchen aus stidtischen Arbeiterkreisen und auf dem Lande.

5. Die berufliche Ausbildung fiir Hauswirtschaft, Landwirtschaft und In-
dustrie.

6. Der hauswirtschaftliche und landwirtschaftliche Unterricht in seinem stu-
fenmiissigen Aufbau.

7. Die Methoden des elementaren und hohern hauswirtschaftlichen Unter-
richts.

8. Die Wissenschaft im Dienste des hauswirtschaftlichen Unterrichts unter
Mitwirkung der Laboratorien und Universititen.



	Ferienkurs der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit

